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Einleitung

Im geistigen und politischen Brodeln des Vormärz, das in die Revolution von 
1848/49 mündete, wurden sich einige »fortschrittliche Frauen«1 in den deut-
schen Einzelstaaten ihres gemeinsamen Schicksals bewusst, das in einer weit-
gehenden Rechtlosigkeit und vielfachen gesellschaftlichen und rechtlichen 
Einschränkungen bestand.2 Die sächsische Schriftstellerin und Publizistin 
Louise Otto, die heute als Initiatorin der deutschen Frauenbewegung gilt, 
erregte einiges Aufsehen mit ihrem Leserbrief in den Sächsischen Vaterlands-
blättern: »Die Teilnahme der Frauen an den Interessen des Staates ist nicht 
nur ein Recht, sondern eine Pflicht.«3 Diese Idee hatte die Französin Olympe 
de Gouges schon in ihrer Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin (1791) 
in abgewandelter Form vorgebracht, in der sie auf die Universalität der Men-
schenrechte hinwies.4 Trotz des reaktionären Windes, der nach der Revolu-
tion von 1848/49 wehte, bildete sich ab der Mitte der 1860er Jahre eine deut-
sche Frauenbewegung, die erneut an der essentialistischen Sichtweise auf die 
»Natur der Frauen« rüttelte und die Universalität der Menschenrechte ein-
forderte. Hedwig Dohm, eine engagierte Schriftstellerin aus Berlin, die ihrer 
Zeit weit voraus war, brachte 1876 diese Forderung nach politischer Teilhabe 

 1 Primi, Femmes de progrès.
 2 Aus der sehr reichhaltigen Bibliographie seien hier folgende Standardwerke exempla-

risch genannt: Gerhard (Hg.), Frauen in der Geschichte des Rechts; Frevert (Hg.), Bürge-
rinnen und Bürger; Frevert, Frauen-Geschichte; Schraut, Bürgerinnen im Kaiserreich.

 3 Otto, Leserbrief, in: Sächsische Vaterlandsblätter, Leipzig, 1843.
 4 »VI. Das Gesetz muss der Ausdruck des Gemeinwillens sein; alle Bürgerinnen und Bür-

ger müssen persönlich oder durch ihre Vertreter an seiner Bildung mitwirken. Es muss 
für alle das gleiche sein: Alle Bürgerinnen und alle Bürger müssen, da sie vor den Augen 
des Gesetzes gleich sind, gleichermaßen zu allen Würden, Stellungen und öffentlichen 
Ämtern zugelassen werden, entsprechend ihrer Fähigkeit und ohne andere Unterschiede 
als die ihrer Tugenden und ihrer Talente. […] X. […] Die Frau hat das Recht, das Scha-
fott zu besteigen; sie muss gleichermaßen das Recht haben, die Rednertribüne zu bestei-
gen, sofern ihre Äußerungen nicht die durch das Gesetz festgelegte öffentliche Ordnung 
stören.« De Gouges, Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin (1791).
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hervor, und zwar mit der einfachen Begründung: »Die Menschenrechte ha-
ben kein Geschlecht.«5

Die Frauen, die sich am Ende der 1880er Jahre unter dem Banner des 
»radikalen« Flügels der deutschen Frauenbewegung sammelten, gingen noch 
weiter in ihrem Willen, an der Gesellschaft ihrer Zeit mit allen dazugehöri-
gen Bürgerrechten teilzuhaben, als sie 1901 erklärten:

»Wir sind Bürgerinnen des Staates, folglich haben wir das volle Recht wie jeder Bür-
ger, uns mit allen Angelegenheiten des öffentlichen Lebens zu beschäftigen, d. h. also 
politisch aktiv zu sein. […] Es ist unwürdig, die Bürger des Deutschen Reiches unter 
dem Druck einer politischen Unmündigkeit zu halten […].«6

Dieses Zitat zeigt, dass sich die »radikalen« Frauenrechtlerinnen im Deut-
schen Kaiserreich als Staatsbürgerinnen verstanden, die ungerechterweise 
bevormundet wurden. Sie strebten danach, ihre bürgerlichen Rechte und 
Pflichten auszuüben. Doch drängten die Gesetze sie unter dem Vorwand 
aus der Staatsbürgergemeinschaft, dass sie Frauen seien, und stellten sie un-
ter die Vormundschaft ihres Vaters oder Ehemannes. Die deutschen Frauen-
rechtlerinnen vom Ende des 19. Jahrhunderts waren nicht bereit, diese Situa-
tion noch länger hinzunehmen, ebenso wenig wie die normativen Diskurse 
über die Geschlechterrollen, auf denen sie beruhte.

Die ökonomischen und sozialen Veränderungen ab dem Ende des 18. Jahr-
hunderts hatten die Trennung von Familien- und Arbeitsbereich vorangetrie-
ben. Wie die Historikerin Karin Hausen gezeigt hat, ging diese Trennung mit 
einer Aufteilung der Geschlechterrollen einher. Dies führte letztendlich zu ei-
ner normativen Definition einander gegensätzlicher und hierarchisierter ge-
schlechterspezifischer Eigenschaften, die als natürlich und damit als unum-
stößlich charakterisiert wurden.7 Aus diesen Gründen meinten sämtliche 
Gegnerinnen und Gegner der Gleichheit der Geschlechter auch angeben zu 
können, dass die Frauen von Natur aus weder in der Lage noch dazu berufen 
seien, in politischen Angelegenheiten mitzuwirken. Letztere konnten sich auf 
Denker des europäischen Bürgertums aus dem späten 18. und 19.  Jahrhun-
dert berufen, beispielsweise auf Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant und 

 5 Dohm, Der Frauen Natur und Recht, S. 185.
 6 Vgl. Die Protestversammlung der Frauen gegen das Vereins- und Versammlungsrecht 

am 10. Februar in Berlin, in: FB, 15.2.1901/4, S. 25  f.
 7 Hausen, Die Polarisierung der Geschlechtscharaktere, S. 363–393.



 Einleitung 13

Johann Gottlieb Fichte, die diese Hierarchisierung mit einem philosophischen 
Unterbau versehen hatten.8

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstand etwas, das bald schon 
die »Frauenfrage« genannt wurde. Die Industrialisierung Deutschlands 
zwang die Frauen aus ärmeren Schichten, außerhalb des Hauses zu arbeiten: 
als Heim- oder als Fabrikarbeiterinnen und später auch im tertiären Sektor.9 
Sie führte auch dazu, dass die Lebenswege von manchen bürgerlichen Frau-
en sich veränderten. Die ledig Gebliebenen (gleichgültig, ob freiwillig oder 
nicht), die zu früheren Zeiten im mehrgenerationellen Haushalt integriert 
waren, waren auf Grund der veränderten Arbeits- und Produktionsweisen 
mehr und mehr gezwungen, eine bezahlte Arbeit außerhalb des kleiner ge-
wordenen Haushalts aufzunehmen.10 Aus diesen Gründen wurde die Frage 
nach ihrem Zugang zum Arbeitsmarkt (und damit zur Bildung) für Gene-
rationen von Frauen wichtig, die durchweg das gleiche Schicksal der Aus-
bildungs- und Ressourcenlosigkeit teilten. Einige von ihnen begannen sich 
dann zu organisieren, um sich gemeinsam ihrer sozialen und ökonomischen 
Bevormundung zu entledigen.

Die Frauenbewegung, die ab der Mitte der 1860er Jahre in Deutschland 
entstand, verfolgte vor allem das Ziel, die Frauenbildung zu verbessern und 
berufliche Perspektiven für Frauen zu entwickeln. Zahlreiche Frauenvereine 
rückten die soziale Arbeit für mittel- und chancenlose Frauen in den Mit-
telpunkt ihrer Tätigkeit. Clara Zetkin gründete 1890, nachdem das Sozialis-
tengesetz (1878–1890) nicht mehr verlängert worden war, die Arbeiterinnen-
bewegung, die sie primär als Frauenflügel der Arbeiterbewegung und nicht 
als Frauenbewegung im feministischen Sinne verstand.11 Gemäß der marxis-
tischen Ideologie räumte sie den ökonomischen Zielsetzungen den höchsten 

 8 Frevert, Bürgerliche Meisterdenker und das Geschlechterverhältnis; Fraisse, De la desti-
nation au destin.

 9 Zur Entwicklung der Frauenarbeit in Deutschland im 19.  Jahrhundert siehe: Schildt, 
Frauenarbeit im 19.  Jahrhundert; Frevert, Frauen-Geschichte; Nipperdey, Deutsche Ge-
schichte, S. 76–82.

 10 Kuhn, Familienstand ledig.
 11 Sylvia Paletschek und Bianka Pietrow-Ennker merken an, dass der deutsche Begriff 

»Frauenbewegung«, wie auch der englische Begriff »women’s movement« (die beide die 
Bewegung von Frauen bedeuten), auch Organisationen einschließen, die nicht feminis-
tisch sind. Als der Begriff zur Jahrhundertwende aufkam, implizierte »Feminismus« den 
Kampf für die Emanzipation der Frauen, d. h. »the fight for self-determination and im-
provements in the legal, social, cultural and political positions of women.« Der Einsatz 
für eine juristische und politische Gleichstellung war dabei noch nicht unbedingt mit 
einbezogen. Paletschek/Pietrow-Ennker, Concept and Issues, S. 6.
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Stellenwert ein. Ab Mitte der 1890er Jahre begann die deutsche Frauenbewe-
gung sich entlang der bestehenden sozialen Grenzen zu teilen: in eine »bür-
gerliche« und eine »proletarische« Frauenbewegung. In diesem Prozess bil-
dete sich ein »radikaler« Flügel in der »bürgerlichen« Frauenbewegung. Ihre 
Lesart der »Frauenfrage« stellten die »Radikalen« wie folgt dar:

»Die Fr auen f r age  ist zwar zum großen Teile Nahr ung s f r age , aber vielleicht in 
noch höherem Maße Ku l tu r f r age  […], in allererster Linie aber ist sie Rech t s -
f r age , weil nur von der Grundlage ve rbürg t e r  Rech t e , nicht idealer […] an 
ihre sichere Lösung überhaupt gedacht werden kann.«12

Die »radikalen« Frauenrechtlerinnen unterschieden sich vom »gemäßigten« 
Flügel durch die Priorität, die sie dem Kampf für die volle rechtliche Gleich-
stellung beimaßen. Sie verstanden schnell, dass sie über die Stimmabgaben 
der Männer, die als einzige wählen durften, keine rechtliche Gleichstellung 
erlangen würden, und setzten sich deshalb als erstes Ziel, die gleichen staats-
bürgerlichen Rechte zugesprochen zu bekommen. Die Prämisse lautete, dass 
Frauen mittels des Wahlrechts die Gesetzestexte mitgestalten könnten. Ge-
setze allein verbrieften ihre Rechte  – alles andere waren Konzessionen an 
die Frauen, Teilrechte, die jederzeit wieder aufgehoben werden konnten. 
Das war zumindest die Argumentationslinie, die Hedwig Dohm so auf den 
Punkt brachte: »Die Radikalen fordern alle Freiheiten und Rechte unbedingt 
und uneingeschränkt, in der Meinung, daß aus lauter Bischens (ein bischen 
Freiheit, ein bischen Beruf ) doch nur etwas An- und Zusammengeflicktes 
wird.«13

Diese Forderung war bei den »radikalen« Frauenrechtlerinnen in ein gro-
ßes gesellschaftliches Reformprojekt eingebettet, das über die spezifischen 
Fraueninteressen weit hinausging. Folglich war dieser Feminismus nicht in 
dem Sinne »radikal«, dass er mit Unnachgiebigkeit und ausschließlich für 
die Fraueninteressen betrieben wurde; er war »radikal«, weil er das Problem 
des rechtlichen und gesellschaftlichen Status von Frauen an den Wurzeln (lat. 
radix) packte, d. h. die soziale und politische Ordnung in Frage stellte, auf 
der dieser beruhte. Mit den anthropologischen Überzeugungen, die sie hat-
ten, rückten die »radikalen« Frauenrechtlerinnen die Selbstständigkeit des 
Individuums ins Zentrum ihrer Kämpfe und sahen in jedem Subjekt eine 
potenzielle Bürgerin oder einen potenziellen Bürger, die oder der sich durch 

 12 Hervorhebung im Original. Augspurg, Gebt Acht, solange Zeit ist!, in: FB, 1.1.1895/1, 
S. 4.

 13 Dohm, Die Antifeministen, S. 118.
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die Teilhabe am Staat verwirklichen sollte. Doch war dies nur möglich, wenn 
das Kaiserreich sich in einen demokratischen, sozialen und pluralistischen 
Staat verwandeln würde, an dem Männer und Frauen gleichermaßen betei-
ligt wären.

Von dieser unauflösbaren Verschränkung bei den »radikalen« Frauenrecht-
lerinnen zwischen der Frauenbewegung und dem Willen zur Beteiligung an 
den »großen Fragen« ihrer Zeit ausgehend, soll in diesem Buch die Analyse 
der »radikalen« Frauenbewegung entlang folgender Fragestellung entwickelt 
werden: In welchem Maße trug die »radikale« Frauenbewegung dazu bei, die 
soziale und politische Ordnung in Deutschland umzustoßen und andere Re-
präsentationen als jene, auf denen die deutsche Gesellschaft des Kaiserreichs 
gegründet war, hervorzubringen? Die »Radikalen« haben sehr wohl die poli-
tische Dimension ihres Projektes erkannt, so dass sie sich selbst ab dem ersten 
Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts auch als politische Frauenbewegung bezeich-
neten. Die Verschränkung zwischen ihren genuin feministischen Forderun-
gen und jenen nach einer politischen Reform des Landes ist komplex und 
verlangt eine sehr vielschichtige Vorgehensweise.

Ebenen der Reflexion und theoretische Grundlagen

Theoretische Grundlagen

Wie viele ihrer Zeitgenossen aus dem Bildungsbürgertum, aus dem sie zu 
großen Teilen stammten, waren die deutschen Frauenrechtlerinnen von 
der Notwendigkeit überzeugt, angesichts der tiefgreifenden Veränderun-
gen, denen die deutsche Gesellschaft ausgesetzt war, aktiv zu werden.14 Die 
Gründung des Deutschen Kaiserreichs 1871 war erfolgreich vollzogen wer-
den; doch die innere Vereinigung, d. h. die Integration aller gesellschaftli-
chen Gruppen und nationalen Minderheiten in einer Nation, gestaltete sich 
schwieriger. Die Integration von Frauen, aber vor allem des Arbeitermilieus 
sowie der Katholiken, der Juden und der nicht-deutschsprachigen Minder-
heiten im Kaiser reich schien lange in weiter Ferne.

Nicht nur strebten die Frauen danach, in die Nations- und Bürgerge-
meinschaft integriert zu werden; auch jene, die sich in der Frauenbewe-

 14 Bruch, Das wilhelminische Kaiserreich, S. 16  f.
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gung engagierten, waren, gleich welcher Strömung sie angehörten, durch 
die »Utopie [beflügelt], Frauen könnten eine bessere Welt schaffen, wenn 
man(n) sie nur wirken ließe«.15 Die Frauenbewegungen stellten sich als ein 
Unterfangen dar, das dem Fortschritt der Menschheit gewidmet war. In einer 
Zeit des technischen und industriellen Fortschritts und des Fortschrittsop-
timismus standen die humanistischen Werte im Zentrum der Aufmerksam-
keit der Repräsentantinnen und Repräsentanten eines Bildungsbürgertums, 
das sich in der Nachfolge der Aufklärung und des Frühliberalismus sah. Im 
Folgenden werden also die theoretischen Vorannahmen der »Radikalen« in 
ihren Kämpfen untersucht und die Frage erörtert, welche Deutungsmuster 
sie in ihrer Auseinandersetzung mit der politischen und sozialen Realität des 
wilhelminischen Deutschlands einsetzten.

Leitfragen

Die »radikale« Frauenbewegung stellte als soziale Bewegung durch ihre kol-
lektiven Aktionen die etablierte soziale und politische Ordnung in mehrfa-
cher Hinsicht in Frage. Zuerst ging es darum, die Frauen als Bürgerinnen des 
Staates in die Bürgergemeinschaft zu integrieren. Die »Radikalen« wollten 
es den Frauen ermöglichen, gleichrangig mit den Männern am politischen 
Leben teilzunehmen, d. h. als selbstständige und verantwortlich handeln-
de Subjekte zu agieren. Dies implizierte wiederum, dass das Geschlechter-
verhältnis in der männlich dominierten Gesellschaft des wilhelminischen 
Deutschlands neu definiert werden musste. Der Begriff »Gender« drängt 
sich in der Analyse dessen, was bei der »radikalen« Frauenbewegung auf dem 
Spiel stand, geradezu auf. Unter »Gender« werden sämtliche sozialen und 
kulturellen Zuschreibungen zur Geschlechteridentität verstanden, im Ge-
gensatz zum Begriff »Geschlecht«, der die männliche oder weibliche biologi-
sche Identität beschreibt. Die US-amerikanische Historikerin Joan W. Scott 
hat die Nützlichkeit des Gender-Begriffs für die Analyse von gesellschaftli-
chen Machtbeziehungen mit ihrer zweidimensionalen Definition aufgezeigt: 
»1. Gender ist ein konstitutives Element von gesellschaftlichen Beziehungen 
und gründet auf wahrgenommenen Unterschieden zwischen den Geschlech-
tern; 2. Gender ist eine wesentliche Art und Weise, in der Machtbeziehungen 

 15 Schaser, Frauenbewegung in Deutschland, S. 52.
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Bedeutung verliehen wird«.16 Sie verdeutlicht, wie Machtbeziehungen in der 
Gesellschaft reproduziert werden. Das »Männliche« und »Weibliche« als so-
ziale und kulturelle Konstruktionen aufzufassen, ermöglicht es, deren Verän-
derlichkeit in Zeiten und kulturellen Räumen sowie als Konsequenz daraus 
die Subjektivität der normativen Diskurse über männliche und weibliche 
Identitäten wahrzunehmen.17

Daraus folgt: Sobald den Frauen ihr gemeinsames Schicksal bewusst wur-
de und sie die mit dem weiblichen Gender verbundenen Einschränkungen 
als Instrument für die Männer erkannten, ihre geschlechtsgebundenen Pri-
vilegien zu wahren, konnten sie diese Konstruktionen angreifen. So verfuh-
ren die »radikalen« Frauenrechtlerinnen mit dem Ziel, jene Zwänge, die mit 
dem Status als Frau einhergingen, einen nach dem anderen abzustreifen und 
zur Selbstständigkeit zu gelangen. Nach Alice Primi hatten die »Radikalen« 
ein sehr deutliches »Genderbewusstsein« (frz. »conscience de genre«), das sie 
als »das Bewusstsein« kennzeichnet, »den gleichen Zwängen zu unterliegen 
wie alle Frauen, die ihnen ›als Frauen‹ auferlegt sind, Zwänge, die zugleich 
jene sind, die sie als ›Frauen‹ definieren (als identitätsbildende und Verhal-
tensnormen) und die die Kategorie ›Frauen‹ willkürlich bestimmen (als An-
weisungen und Einschränkungen, die den Status und die soziale Funktion 
definieren)«.18

Die wichtigsten Denker der Aufklärung und ihre Nachfolger hatten ihr Ver-
sprechen von Universalität nicht eingehalten. Der beste Beleg dafür war das 
1871 in die Verfassung des deutschen Kaiserreichs aufgenommene »allge-
meine« Wahlrecht für die Wahlen zum Reichstag, das nur für Männer galt. 
Streng genommen war dieses Wahlrecht lediglich ein »unbeschränktes Män-
nerwahlrecht«, wie die Historikerin Gisela Bock zu Recht hervorgehoben 
hat.19 Die »radikalen« Frauenrechtlerinnen betonten die ethische Notwen-

 16 Deutsche Übersetzung in Nancy Kaiser (Hg.), Selbstbewusst. Frauen in den USA. Leip-
zig: Reclam 1994, S. 52  f. »Gender is a constitutive element of social relationships based 
on perceived differences between the sexes, and gender is a primary way of signifying 
relationships of power.« Scott, Gender, S. 1067.

 17 Siehe z. B. Badinter, XY.
 18 Übersetzung von Meiken Endruweit. »[L]a conscience de partager avec toutes les femmes 

des contraintes identiques, qui leur sont imposées ›en tant que femmes‹, contraintes qui 
sont en même temps celles qui les définissent comme ›femmes‹ (sous la forme de normes 
identitaires et comportementales) et qui déterminent de façon arbitraire la catégorie 
›femmes‹ (sous la forme d’injonctions et de restrictions définissant un statut et une fonc-
tion sociale).« Primi, Femmes de progrès, S. 13.

 19 Bock, Begriffsgeschichten: ›Frauenemanzipation‹, S. 123  ff.
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digkeit, die Menschenrechte für alle gelten zu lassen, ohne Unterscheidung 
nach Geschlecht oder Klasse. Sie vertraten den Standpunkt, dass ein Volk 
nicht als »frei« gelten konnte, wenn ganze Teile davon es nicht waren, d. h. 
nicht selbstbestimmt handeln konnten. Ihnen ging es darum, aus der deut-
schen Nation eine Nation von »freien«, d. h. selbstständigen Individuen zu 
machen. Dies war in ihren Augen eine unumgängliche Bedingung für den 
Fortschritt der Menschheit.

Diese Fragenkomplexe berührten die (Geschlechter-)Identität, das heißt 
den Status der Frauen, und die Ethik, also den Status des Individuums. Hin-
zu kam noch ein spezifisch deutscher Fragenkomplex zur Politik, und zwar 
im Hinblick auf die deutsche Nation: Indem die »radikalen« Frauenrechtle-
rinnen für ihre staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten eintraten, wurden 
sie zu Vorkämpferinnen für die Parlamentarisierung und Demokratisierung 
des politischen Systems. Durch ihre deutliche Unterstützung des repräsen-
tativen Parlamentarismus trugen sie zur Modernisierung der konstitutionel-
len Monarchie in Deutschland bei, eines politischen Systems, das sowohl 
monarchische Elemente als auch Ansätze eines demokratischen Rechtsstaa-
tes enthielt. In diesem Sinne war die »radikale« Frauenbewegung Teil einer 
linken politischen Opposition im Deutschen Kaiserreich.20 Es wird im Fol-
genden deshalb auch nach Gemeinsamkeiten und Kooperationsformen mit 
anderen Reformbewegungen sowie anderen politischen und intellektuellen 
Akteuren gefragt – waren sie nicht selbst Intellektuelle, die sie an jenem in-
tellektuellen Austausch beteiligt waren?21 Hiermit soll die Dynamik freige-
legt werden, die durch die Begegnung jener Bewegungen und ihren Akteu-
rinnen und Akteuren entstand. Dadurch wird ihr Beitrag zum Aufkommen 
politischer Visionen deutlich, die sich im Laufe des 20. Jahrhunderts mehr 
oder minder durchsetzen sollten.

Die Analyse der politischen Interventionen der »radikalen« Frauenrecht-
lerinnen zielt zum einen darauf ab, die politische Teilhabe der Frauen als 
Subjekte in der Geschichte sichtbar zu machen, wobei der Versuchung zu 
widerstehen ist, aus ihrer Abwesenheit in den Machtzentren auf ihre Abwe-
senheit in der Geschichte zu schließen.22 Der französische Philosoph Jacques 

 20 Die Nähe zu den linksliberalen Parteien brachte die »radikalen« Frauenrechtlerinnen 
dazu, sich als »Linke« der Frauenbewegung zu bezeichnen. Siehe auch den Titel ihrer 
Chronik: Lüders, Der »linke Flügel«.

 21 Briatte-Peters, La fabrique des intellectuelles, S. 33–49.
 22 Riot-Sarcey, Les femmes dans l’histoire; Zancarini-Fournel, Histoire des femmes. Siehe 

auch einen für Deutschland wegweisenden Aufsatz: Bock, Geschichte, Frauengeschichte.
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Rancière lädt deshalb dazu ein, Geschichte neu zu denken, um Geschichts-
schreibung zu betreiben. Diese wäre

»eine Geschichte des politischen Lebens, die nicht die eines Staates ist, sondern eine 
der Formen und der Möglichkeiten von Subjekten, auf dem gemeinschaftlichen Par-
kett zu erscheinen; eine Geschichte des gemeinsamen Sichtbaren und des Kampfes 
um Sichtbarkeit; eine Geschichte der Blicke und nicht der Darstellungen.«23

Andererseits sollen die unterschiedlichen Formen der politischen Interven-
tionen von Frauen als politische Subjekte und nicht als Objekte der Politik 
dargestellt werden. Daher ist es nicht möglich, mit einer engen Definition 
von Politik zu arbeiten,24 die sich auf die Handlungen von Regierungen und 
politischen Parteien beschränkt und in denen einzig Männer agierten. Eini-
ge prangern die Hartnäckigkeit an, mit der sich diese Auffassung von Poli-
tik – sogar in den Untersuchungen zur Geschichte der Frauen – bis heute 
hält und die sich besonders in einem dichotomischen, hierarchisierten Blick 
auf die Frauenbewegungen niederschlägt. Dieser unterscheidet zwischen 
Frauenbewegungen mit einem deutlichen politischen Ansatz und Frauen-
bewegungen anderer Art, die aus ihrer Sicht den Feminismus falsch verstan-
den hätten.25 Für eine »neue Politikgeschichte« und erst recht für die Analy-
se von Machtbeziehungen zwischen den Geschlechtern hat die Historikerin 
Ute Frevert »einen weite[n], nicht auf Staats- und Verwaltungstätigkeiten 
und deren Personal verengte[n] Begriff von Politik« entworfen. »Er erlaubt 
beispielsweise, soziale Gruppen zu untersuchen, deren politische Hand-
lungsspielräume im klassischen Sinn ausgesprochen begrenzt waren, die aber 
gleichwohl über politische Artikulationsmöglichkeiten im weiteren Sinn ver-
fügten. Dazu gehören (bis heute) Frauen, aber auch Jugendliche oder eth-
nische Minderheiten.«26

Wir greifen hier das von der Historikerin Kirsten Heinsohn in ihrer Dis-
sertation vorgeschlagene Verständnis von Politik auf, das sich selbst auf die 

 23 Übersetzung Meiken Endruweit. »[…] une histoire de la vie politique qui ne soit pas 
celle de l’État, mais des formes et des chances d’apparition de sujets sur une scène de 
communauté; une histoire du visible commun et du combat pour la visibilité; une his-
toire des regards et non des représentations.« Rancière, Sur l’Histoire des femmes, S. 61.

 24 Forschungsarbeiten über den Beitrag der Frauen zur politischen Geschichte haben be-
reits die heuristische Relevanz dieses Verständnisses von Politik belegt. Heinsohn, Poli-
tik und Geschlecht; Wolff, Stadtmütter; Primi, Femmes de progrès.

 25 Loutfi, Politics and Hegemony, S. 81–101.
 26 Frevert/Haupt, Neue Politikgeschichte, S. 13. Zum Thema der »Erneuerungen der Poli-

tikgeschichte« siehe: Delacroix, Entre doutes et renouvellements, S. 525  ff.
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Definition von Louise A. Tilly und Patricia Gurin stützt: Politik als kollek-
tiver oder individueller Versuch, die Aufteilung von Macht und/oder Res-
sourcen in einem Staat oder in einer Gemeinschaft (engl. »community«) 
zu verändern.27 In der vorliegenden Untersuchung sollen die »Radikalen« 
als politische Akteurinnen verstanden und ihr kollektives Handeln als ein 
grundlegendes gesellschaftliches Reformprojekt begriffen werden.

Diese Entgrenzung des Felds des Politischen erlaubt es, den Anteil der 
»radikalen« Frauenrechtlerinnen an der Demokratisierung der politischen 
Partizipation überhaupt wahrzunehmen. Diese bemühten sich darum, dass 
alle Sterblichen (und nicht nur die Frauen) sich die Gegenstände, die Regeln 
und die Orte der Politik zu eigen machten. Sie taten dies für ihre Bewegung, 
aber vor allem aufgrund ihrer demokratischen Überzeugungen. Zuletzt hat-
ten die »radikalen« Frauenrechtlerinnen zu Beginn des 20.  Jahrhunderts – 
weit vor den westdeutschen Feministinnen der 1970er Jahre, die den Slogan 
»Das Private ist politisch«28 popularisierten – begonnen, die Grenzen zwi-
schen den augenscheinlich diametral entgegengesetzten Sphären des Priva-
ten und des Politischen zu verschieben, indem sie sich an öffentlichen De-
batten mit Themen beteiligten, über die »man« bis dahin nicht sprach.

Die Anliegen der »radikalen« Frauenbewegung und das, was bei ihren 
Kämpfen auf dem Spiel stand, gingen weit über die Partikularinteressen von 
Frauen hinaus und müssen in einem größeren gesellschaftlichen Maßstab 
gezeichnet werden. Denn ihre Aktionen trugen dazu bei, die traditionellen 
Vorstellungen von Politik und den Regeln des politischen Betriebs aufzuwei-
chen. Das Ziel der Untersuchung lautet somit, das Zusammenspiel der Fra-
gestellungen zu Identität, Ethik und Politik in der »radikalen« Frauenbewe-
gung im Deutschen Kaiserreich zu erkunden und zu begreifen. Diese soziale 
Bewegung als Forschungsgegenstand befindet sich an der Schnittstelle von 
Sozial- und Politikgeschichte. Daher versteht sich diese Studie als ein Beitrag 
zur Sozialgeschichte des Bürgertums und zur Politikgeschichte des wilhelmi-
nischen Deutschlands.

Weil es in dieser Studie um eine soziale Bewegung geht, bietet es sich an, 
nicht allein nach den ideologischen Vorannahmen zu fragen, sondern auch 
nach den Strategien, die die Akteurinnen dieser Bewegung wählten. Lei-
tend ist hierbei die Definition von sozialen Bewegungen, die der Politologe 

 27 Heinsohn, Politik und Geschlecht, S. 14  f.
 28 Siehe das Dossier »Deutsche Frauenbewegung« auf der Internetseite der Bundeszen trale 

für Politische Bildung: http://www.bpb.de/themen/E25KCE,0,Ein_Tomatenwurf_und_
seine_Folgen.html (letzter Aufruf: 3.10.2018).


